
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1964/2/18 0526/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1964

Index

Abgabeverfahren

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §215

BAO §216

Rechtssatz

Eine dem Gesetz widersprechende Verwaltungsübung kann nicht dadurch ihre nachträgliche Rechtfertigung 8nden,

daß sie von den dadurch Betroffenen widerspruchslos hingenommen wurde.
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